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Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen/Sachbearbeiter Durchwahl Datum 

 Mag. Bayerl 3192 12.08.2024 
 

NuG-Rundschreiben 012/2024 
 

Lebensmittelrecht 
Österreichisches Lebensmittelbuch 

(Codex) 
 

Betrifft: B 25 Mayonnaisen und Feinkosterzeugnisse Frist: sofort 

Kurzinfo: Neuregelungen für vegane Produkte 
 

 
Das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz gibt aufgrund 
des Beschlusses der Kommission zur Herausgabe des Österr. Lebensmittelbuches (Codexkom-
mission) die Änderungen im Kapitel B 25 „Mayonnaisen und Feinkosterzeugnisse“ bekannt. 
 
Im Hinblick auf die „Leitlinie über die täuschungsfreie Aufmachung von pflanzlichen, veganen 
und vegetarischen Lebensmitteln mit Bezug in der Kennzeichnung zu Lebensmitteln tierischen 
Ursprungs“ wurde der neue „Punkt 1.2.1 Bezeichnung „vegan““ mit einer Klarstellung für die 
Fantasiebezeichnung „Vegane Mayonnaise“ für Produkte, die ohne Zusatz von Eiern hergestellt 
werden, aufgenommen. 
 
Das Teilkapitel Feinkosterzeugnisse wurde um „Punkt 2.4 Feinkost-Aufstriche“ und „Punkt 
2.5 Bezeichnung „vegan““ mit zulässigen Bezeichnungen erweitert, um den Entwicklungen zu 
veganen Produkten gerecht zu werden.  
Gleichzeitig wurde eine redaktionelle Anpassung - von „handelsüblich“ auf „verkehrsüblich“ -
vorgenommen. 
 
In der Anlage übermitteln wir den Volltext des Codex-Kapitels B 25 im Änderungsmodus sowie 
in der Endfassung. 
 
Die Änderungen treten sofort (mit Datum der Veröffentlichung) in Kraft. 
 
Wir ersuchen um Übermittlung an die betroffenen Mitgliedsbetriebe. 
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Gültig ab/Status: ab sofort Beilagen:  

B1: Codex B 25 – Gesamtfassung im Änderungsmodus 
B2: Codex B 25 - Gesamtfassung 

 
 
 

Freundliche Grüße 
BUNDESINNUNG DER LEBENSMITTELGEWERBE 

 
Mag. Jasmin Haider-Stadler e.h. 

   Innungsmeisterin 
Mag. Walter Bayerl e.h. 
Geschäftsführerin-Stv. 

 

https://www.wko.at/oe/gewerbe-handwerk/lebensmittelgewerbe/nahrungs-genussmittelgewerbe/codex-b-25-gesamtfassung-aenderungsmodus.pdf
https://www.wko.at/oe/gewerbe-handwerk/lebensmittelgewerbe/nahrungs-genussmittelgewerbe/codex-b-25-gesamtfassung.pdf
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